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Einleitung: 

Die Haftung des Staates für legislatives Unrecht 

I· Problemstellung 

1. Begriffliche  Klarstellung 

Die Frage nach der Ersatzpflicht eines Hoheitsträgers, der durch die rechts-
widrige Ausübung seiner hoheitlichen Befugnisse dem einzelnen Bürger Schä-
den zufügt, kann zu den bedeutendsten Rechtsproblemen im öffentlichen  Recht 
gezählt werden. Dabei steht insbesondere die Problematik einer Haftung  ßr 
sogenanntes legislatives  Unrecht  im Brennpunkt der Diskussion und erweist 
sich nach wie vor als rechtspolitischer Dauerbrenner. Unter dieser schlagwort-
artigen Bezeichnung versteht man die Haftung des Staates für Schäden, die 
unmittelbar,  d. h. ohne Dazwischentreten eines verwaltungsrechtlichen Voll-
zugsaktes durch den Erlaß  eines rechtswidrigen  Gesetzes  oder durch die 
rechtswidrige  Verzögerung  bzw. Unterlassung  einer notwendigen gesetzlichen 
Regelung hervorgerufen  werden.1 Dagegen kann nicht mehr von legislativem 
Unrecht gesprochen werden, wenn ein rechtswidriges Gesetz durch einen Voll-
zugsakt der Verwaltungsbehörden umgesetzt werden muß und erst hierdurch 
der betroffene  Bürger geschädigt wird. Hierbei handelt es sich vielmehr um 
Verwaltungsunrecht,2 denn nur der Vollzugsakt greift  schädigend in die 
Rechtspositionen der Bürger ein. 

Die Frage nach der Haftung für legislatives Unrecht ist nicht rein akademi-
scher Natur, sondern hat in der Rechtspraxis bereits eine größere Rolle gespielt. 
Dies beruht darauf,  daß die moderne pluralistische Gesellschaft mit ihren kom-

1 vgl. hierzu Staudinger-Schäfer  § 839 BGB Rdnr. 202; Dagtoglou  (Ersatzpflicht), S. 7; 
Forsthoff  BB 60, S. 1138; Morvay  in: Mosler (Haftung des Staates), S. 776; Moller  NJW 67, 
S. 2338; Oldiges  Der Staat 15 (1976), S. 382 ff;  Katzenstein  MDR 52, S. 195; Haverkate  NJW 73, 
S. 441; Bernhardt/Stein  in: Zur Reform des Staathaftungsrechts, S. 16; Weber,  Diss., S. 1. 

2 Forsthoff  BB 60, S. 1138; Morvay,  S. 776; Bernhardt/Stein,  S. 16; Oldiges  Der Staat 15 
(1976), S. 383; Moller  NJW 67, S. 2338; Weber,  S. 2; a. A. Jaenicke  in Mosler (Haftung), S. 128; 
Selmer  (Aufopferungsanspruch),  S. 100; Speiser  (Ersatzpflicht), S. 19; Schmidt-Bleibtreu 
(Staatshaftungsgesetz), Rdnr. 48; Dohnold  DÖV 91, S. 152; BGH  NJW 87, S. 1875,1877. 
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plexen wirtschaftlichen und sozialen Problemen auf eine immer größer wer-
dende Zahl von Gesetzen angewiesen ist, die einen Ausgleich zwischen den 
einzelnen Interessen schaffen  sollen. Angesichts dieser Entwicklung kann es 
nicht ausbleiben, daß Gesetzgebungsmaßnahmen nicht immer den rechtlichen 
Anforderungen  entsprechen. So hat das Bundesverfassungsgericht,  dem nach 
Art. 100 GG das Verwerfungsmonopol  bei verfassungswidrigen  Gesetzen zu-
steht, bis einschließlich 1975 127 Bundesgesetze für verfassungswidrig  erklärt.3 

Die Feststellung der Nichtigkeit eines verfassungswidrigen  Gesetzes durch das 
Bundesverfassungsgericht  wirkt zwar ex tunc,4 so daß der Feststellung des 
Bundesverfassungsgerichts  nur deklaratorische Wirkung zukommt, der geset-
zestreue Bürger wird sich aber bis zum Ergehen der bundesverfassungsgericht-
lichen Entscheidung dem Gesetzesbefehl beugen, so daß ihm in der Zwischen-
zeit materielle oder immaterielle Schäden entstehen können. 

2. Beispielsfälle 

Zur Verdeutlichung dieser Problematik seien hier einige Beispiele für Schä-
den, die durch legislatives Unrecht hervorgerufen  wurden, dargestellt. Manche 
dieser Beispiele sind fiktiv, einige waren aber auch bereits Gegenstand von Ge-
richtsentscheidungen: 

1. Das Ladenschi ußgesetz des Landes Baden vom 28. 3. 1952 sah ein Verbot vor, Laden-
geschäfte mittwochs nach 13 Uhr geöffnet  zu halten. Das Gesetz wurde später vom Bundesver-
fassungsgericht wegen Verstoßes gegen die Kompetenz des Bundesgesetzgebers aufgehoben. 
Ein Ladenbesitzer verlangte daraufhin vom Land Baden eine Entschädigung, weil er gezwun-
gen war, sich bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den Bestimmungen des 
rechtswidrigen Gesetzes zu fügen, und hierdurch Geschäftseinbußen zu verzeichnen hatte.5 

2. Durch eine am 1. 6. 1961 in Kraft getretene Novelle des Personenbeförderungsgesetzes 
wurde den sogenannten Mitfahrzentralen verboten, gewerbsmäßig Mitfahrgelegenheiten zu 
vermitteln. Bereits vor Erlaß der Novelle waren erhebliche Bedenken gegen diese Bestimmung 
erhoben worden. Eine Mitfahrzentrale  war aufgrund der in der Gesetzesnovelle vorgesehenen 
Strafen für Zuwiderhandlungen gezwungen, ihren Betrieb einzustellen. Das Bundesverfas-
sungsgericht erklärte das betreffende  Gesetz wegen Verstoßes gegen die allgemeine Hand-
lungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG für verfassungswidrig und ließ dahin gestellt, ob auch ein 
Verstoß gegen Art 12 GG und Art 14 GG vorlag.6 Die betroffene  Mitfahrzentrale  konnte erst 
nach Ergehen der bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidung nach fast dreijähriger Pause 
ihren Geschäftsbetrieb wiederaufnehmen. Sie verlangte daraufhin Ersatz des ihr entstanden 
Schadens.7 

3. Ein Gesetz läßt für eine bestimmte Firmenkategorie (zum Beispiel Stahl- oder Papierin-
dustrien) die Sonntagsarbeit zu, nimmt aber unter Verstoß gegen den Gleichheitssatz einzelne 

3 vgl. hierzu Referentenentwürfe,  S. 97. 
4 vgl. etwa BVerfGE  7, S. 377,387; vgl. auchA/τιΛΒΒ 60, S. 1351. 
5 Entschieden vom LG Freibug,  MDR 53, S. 564 f, das allerdings im Widerspruch zu der 

Rechtsprechung des BVerfGs davon ausging, daß der Verstoß gegen die Kompetenzvorschriften 
des Grundgesetzes keine Gnindrechtsverletzung mit sich bringt. 

* vgl. hierzu BVerfGE  17, S. 306 ff,  313 ff. 
7 vgl. BGH  Jus 70, S. 588. 



I. Problemstellung 21 

Firmen davon aus. Gehorchen die betroffenen  Firmen im Hinblick auf die angedrohten Strafen 
dem Verbot, so werden sie bis zur Nichtigerklärung des verfassungswidrigen Gesetzes ge-
schädigt, da sie im Gegensatz zu den anderen Firmen Produktionseinbußen zu verzeichnen ha-
ben.» 

4. Die Ölmühlen und Margarinefabriken  waren nach § 19 des Milch- und Fettgesetzes und die 
Verordnungen über die Beimischung inländischen  Rüböls verpflichtet, ihrer Produktion Rüböl 
beizumischen. Zuwiderhandlungen sollten nach dem Wirtschaftsstrafgesetz  geahndet werden. 
Einzelne Firmen wurden nun dadurch geschädigt, daß sie der Verpflichtung zur Beimischung 
von teurem inländischem Rüböl wegen eventuell drohender Sanktionen nachkamen,9 während 
eine große Zahl von Firmen nach wie vor billigeres  ausländisches  Rüböl verwendete. Die 
betreffende  gesetzliche Bestimmung wurde dann später vom Bundesverfassungsgericht10 

wegen Verstoßes gegen Art. 2 Abs. 1 GG für nichtig erklärt 

5. Um die Fahndung nach einer weitverzweigt organisierten Terrorbande zu ermöglichen, 
schränkt ein Gesetz entgegen dem Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG die Freizügigkeit im Bundesgebiet 
erheblich ein. Einer der Betroffenen  ficht das verfassungswidrige Gesetz erfolgreich an, hat 
aber in der Zwischenzeit gesundheitliche Schäden erlitten, weil er aufgrund dieser gesetzlichen 
Regelung seine Heimatstadt nicht verlassen und einen Heilbadeort nicht aufsuchen konnte.11 

6. Ein Gesetz bestimmt unter Verstoß gegen Art 14 GG, daß ausländische Investmentge-
sellschaften ihren gesamten Bilanzgewinn als Steuer an das Finanzamt abzuführen haben. 
Grund für das Gesetz, durch das die betroffenen  Unternehmen zur Liquidation gezwungen 
werden sollen, waren betrügerische Manipulationen einiger Immobiliengesellschaften. Vor Be-
ginn der Liquidation wird das Gesetz für nichtig erklärt. Den Gesellschaften ist aber deshalb 
ein erheblicher Schaden entstanden, weil sich keine Käufer von Sparanteilen mehr fanden und 
der größte Teil der gekauften Anteile zurückgegeben wurde.12 

7. Ein verfassungswidriges Gesetz verbietet unter Verstoß gegen die Grundrechte aus Art 12 
GG und Art 14 GG die Herstellung und den Vertrieb von Erzeugnissen, die wie Sahne aus-
sehen und dem gleichen Verwendungszweck dienen, ohne ausschließlich aus Milch hergestellt 
zu sein. Eine Firma, die bis dahin ein sahneähnliches Erzeugnis aus Milch, Erdnußöl und 
Eigelb hergestellt hatte, wurde durch das Gesetz gezwungen, ihre gesamte Produktion einzu-
stellen.13 

8. Das vom Bundesverfassungsgericht  mit Urteil vom 6. 11. 1984 wegen fehlender Gesetz-
gebungskompetenz für nichtig erklärte Investitionshilfegesetz14 sah die Erhebung einer Abgabe 
zur Förderung des Wohnungsbaues vor. Bei lohnsteuerpflichtigen Arbeitnehmern sollte die 
Abgabe vom Arbeitgeber zusammen mit der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abgezogen werden. 
Durch die Befolgung dieses Gesetzes entstand einem Arbeitgeber ein Schaden in Höhe von 
circa 2300 DM, denn er war gezwungen sein Computerprogramm für die Einbehaltung der 
Abgabe von den Arbeitslöhnen zu ändern.15 

9. Von privaten Anlagen großräumig verursachte Luftverunreinigungen schädigen Teile des 
deutschen Waldbestandes erheblich. Der Gesetzgeber unterließ es trotz evidenten gesetz-
geberischen Handlungsbedarfs,16 geeignete gesetzliche Regelungen zu treffen,  um einer Luft-
verunreinigung durch private Anlagen zu begegnen. Der Eigentümer eines land- und forst-

8 vgl. zu diesem Beispiel: Dagtoglou  (Ersatzpflicht), S. 26 und Eckert,  Diss., S. 52. 
9 vgl. hierzu Eckert,  S. 52 und Imohr  DVB168, S. 629 ff. 
10 BVerfG  DÖV 68, S. 319. 
1 1 vgl. hierzu Speiser,  Diss., S. 30, Eckert,  S. 52 ff  und Dagtoglou  (Ersatzpflicht), S. 27. 
1 2 vgl. hierzu Speiser,  S. 30. 
1 3 Dieses Beispiel ist dem Fall "La Fleurette", mit dem sich der französische  Conseil  d'Etat 

(Entscheidung vom 14. 1.1938 - Recueil des décisions du Conseil d'Etat 1938, S. 25 ff)  befaßt hat, 
nachgebildet Vgl. hierzu auch die Ausführungen im 6. Kapitel unter Punkt 13. 

1 4 BVerfGE  67, S. 256 ff. 
1 5 Der BGH  lehnte eine Haftung des Staates in diesem Falle ab: BGH  VersR 88, S. 1046 

= BB 88, S. 1701 = NJW 89, S. 101 ff. 
1 6 Tatsächlich lag jedoch kein evidenter Handlungsbedarf vor, da der Staat bereits seit Be-

ginn der 70iger Jahre Maßnahmen gegen die Luftverunreinigung getroffen  hatte - vgl. hierzu 
BVerfG  NJW 83, S. 2931,2932. 


